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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBI. I 
S. 1728) geändert worden ist, in Verbindung mit § 6 Absatz 3 und 
mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 1999 (GVBl. 
S. 578), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 12. Oktober 
2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, verordnet das Bezirksamt 
Tempelhof-Schöneberg von Berlin:

§ 1
Der Bebauungsplan 7-87 vom 12. September 2019 mit Deckblatt 

vom 15. Juni 2020 für die Grundstücke Steinstraße 37-44, Bahnhof-
straße 30-32 sowie eine nördlich angrenzende Teilfläche des Park-
platzes Steinstraße und südlich angrenzenden Teilflächen entlang 
der Bahnhofstraße im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Licht-
enrade, wird festgesetzt. Er ändert teilweise den durch Verordnung 
über die Festsetzung des Bebauungsplans 7-45 im Bezirk Tempel-
hof-Schöneberg, Ortsteil Lichtenrade, vom 15. April 2014 (GVBl. 
S. 95) festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der für die Vermes-

sung zuständigen Abteilung des Bezirksamtes, beglaubigte Abzeich-
nungen des Bebauungsplans können bei der für die Stadtplanung 
zuständigen Abteilung des Bezirksamtes kostenfrei eingesehen 
werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 7-87  

im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Lichtenrade
Vom 2. Februar 2021

§ 4
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Tempelhof-Schö-
neberg von Berlin unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist werden die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 genann-
ten Verletzungen oder Fehler gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetz-
buchs und die in Satz 1 Nummer 4 genannte Verletzung gemäß § 32 
Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbe-
achtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
ordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XIII-31 im Be-
zirk Tempelhof, Ortsteil Lichtenrade vom 22. Januar 1958 (GVBl. 
S. 75) außer Kraft.

Berlin, den 2. Februar 2021

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

Angelika  S c h ö t t l e r
Bezirksbürgermeisterin

Jörn  O l t m a n n
Bezirksstadtrat
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Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
8. August 2020 (BGBl. S. 1728) geändert worden ist, in Verbindung 
mit § 30 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 
(GVBl. S. 807) geändert worden ist, verordnet das Bezirksamt 
Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin:

§ 1 
Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für das in der Anlage zu dieser Verordnung 
eingegrenzte Gebiet „Boxhagener Platz“ in den Grenzen Frankfurter 
Allee zwischen Frankfurter Tor und Bahntrasse als nördliche Be-
grenzung, Bahntrasse zwischen Frankfurter Allee und Revaler Stra-
ße im Osten, Revaler Straße zwischen Bahntrasse und Warschauer 
Straße im Süden sowie Warschauer Straße/Frankfurter Tor zwischen 
Revaler Straße und Frankfurter Allee als westliche Begrenzung. Die 
Innenkante der gestrichelten Linie bildet die Gebietsgrenze. Die An-
lage ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 2 
Gegenstand der Verordnung

Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung 
(§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs) bedürfen in 
dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Änderung oder die 
Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmigung.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg von Berlin.

§ 4 
Unbeachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften

(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-

buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Friedrichs-

Erhaltungsverordnung
gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs für das Gebiet 

 „Boxhagener Platz“ im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
Vom 30. März 2021

hain-Kreuzberg von Berlin unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Nach Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in Satz 1 Nummer 1 
und 2 genannten Verletzungen oder Fehler gemäß § 215 Absatz 1 
des Baugesetzbuchs und die in Satz 1 Nummer 3 genannte Verlet-
zung gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage im Geltungsbereich dieser Verordnung 
ohne die dafür nach § 2 erforderliche Genehmigung rückbaut oder 
ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 Nummer 4 des Baugesetz-
buchs ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 3 des Bauge-
setzbuchs mit einer Geldbuße belegt werden.

§ 6 
Ausnahmen

§ 2 ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die den in § 26 Num-
mer 2 Buchstabe a oder b des Baugesetzbuchs bezeichneten Zwe-
cken dienen und nicht auf Grundstücke, auf denen Vorhaben nach 
§ 26 Nummer 3 des Baugesetzbuchs errichtet werden sollen. Das 
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin unterrichtet die 
Bedarfsträger dieser Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsich-
tigt ein Bedarfsträger dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne 
von § 2, hat er dies dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von 
Berlin anzuzeigen.

§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Er-
haltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Nummer 2 BauGB für 
das Gebiet „Boxhagener Platz“ im Bezirk Friedrichshain von Berlin 
vom 23. März 1999 (GVBl. S. 116), die durch Verordnung vom  
14. Mai 1999 (GVBl. S. 189) geändert worden ist, außer Kraft.

Berlin, den 30. März 2021

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

H e r r m a n n
Bezirksbürgermeisterin

S c h m i d t
Bezirksstadtrat BauPlanFM
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Auf Grund des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbetei-
ligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 Satz 1 
in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 des Infektions-
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert 
worden ist, in Verbindung mit § 25 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 11 und § 25 Absatz 3 Satz 2 der Zweiten SARS-CoV-2-Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung vom 4. März 2021 (GVBl. S. 198), 
die zuletzt durch Verordnung vom 13. April 2021 (GVBl. 374) geän-
dert worden ist, verordnet die Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung:

Artikel 1 
Änderung der Zweiten Krankenhaus-Covid-19-Verordnung
Die Zweite Krankenhaus-Covid-19-Verordnung vom 22. Februar 

2021 (GVBl. S. 170), die durch Verordnung vom 19. März 2021 
(GVBl. S. 299) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 5 wird aufgehoben.
2. In § 9 Absatz 4 wird die Angabe „Absatzes 4“ durch die Angabe 

„Absatzes 3“ ersetzt.
3. § 12 wird wie folgt gefasst:

„§ 12 
Testung des medizinischen Personals

(1) Für die Testung des Personals findet § 6a der Zweiten 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung entspre-
chende Anwendung mit der Maßgabe, dass Krankenhausträger 
einer Einrichtung gemäß § 1 über die in § 6a Absatz 1 der Zwei-
ten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ge-
regelten Verpflichtungen hinaus verpflichtet sind, jedem zum 
Dienst eingeteilten Mitglied des patientennah tätigen Personals 
einmal täglich eine Testung in Bezug auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 mittels eines Point-of-Care (PoC)- 
Antigen-Tests anzubieten und diese Testung selbst zu organisie-
ren. Die Pflicht zur Annahme des Testangebots besteht nur im 
Umfang des § 6a Absatz 2 der Zweiten SARS-CoV-2-Infek-
tionsschutzmaßnahmenverordnung.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 ist Bestandteil des 
Schutz- und Hygienekonzepts der Einrichtung.

(3) Die Aufwendungen für die nach Absatz 1 anzubietenden 
Tests werden nach Maßgabe der Verordnung zum Anspruch auf 
Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coro-
navirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung) vom  
8. März 2021 (BAnz AT 09.03.2021 V1) ersetzt. Soweit die 
Sachkosten die nach der Coronavirus-Testverordnung abrechen-

Zweite Verordnung
zur Änderung der 

Zweiten Krankenhaus-Covid-19-Verordnung
Vom 16. April 2021

baren Sachkosten übersteigen, trägt das Land Berlin diese Kos-
ten; Einrichtungen nach § 1 sind verpflichtet, vorrangig die 
Möglichkeiten des Aufwendungsersatzes nach der Coronavi-
rus-Testverordnung zu nutzen.“

4. In § 13 Absatz 4 wird die Angabe „24. April“ durch die Angabe 
„22. Mai“ ersetzt.

Artikel 2 
Weitere Änderung der  

Zweiten Krankenhaus-Covid-19-Verordnung
Nach § 4 der Zweiten Krankenhaus-Covid-19-Verordnung vom 

22. Februar 2021 (GVBl. S. 170), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 16. April 2021 (GVBl. S. 393) geändert worden ist, 
wird folgender § 5 eingefügt:

„§ 5 
Einschränkungen der Besuchsregelung

Die Leitung des Krankenhauses kann im Rahmen einer Gefähr-
dungsabschätzung für die Patientinnen und Patienten mit Genehmi-
gung des jeweils zuständigen Gesundheitsamtes für einzelne Statio-
nen oder Bereiche des Krankenhauses die Besuchsregelung nach § 3 
Absatz 1 und Absatz 2, soweit Schwerstkranke betroffen sind, und 
nach § 4 einschränken oder ein Besuchsverbot festlegen. Maßnah-
men nach Satz 1 sind an den einschlägigen Empfehlungen des Ro-
bert Koch-Instituts zu orientieren, dürfen nur zeitlich befristet erfol-
gen und sind gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde anzuzei-
gen.“

Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag nach der 
Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 
Abweichend von Satz 1 tritt Artikel 2 am Tag nach der Verkündung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin, frühestens aber mit Zu-
stimmung des Abgeordnetenhauses nach Maßgabe des § 4 Absatz 2 
Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes in 
Kraft. Der zustimmende Beschluss des Abgeordnetenhauses ist 
nachträglich von der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin bekanntzumachen.

Berlin, den 16. April 2021

Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung

Dilek  K a l a y c i
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weit danach eine Ausnahme nur im Hinblick auf die Pflicht zum 
Tragen einer FFP2-Maske und anderer medizinischer Masken 
im Sinne des § 1 Absatz 6 Satz 1 der Zweiten SARS-CoV-2-In-
fektionsschutzmaßnahmenverordnung vorliegt, müssen Besu-
chende eine Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne des § 1 Absatz 5 
der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung tragen. Die Ausnahmeregelungen nach § 4 Absatz 4 der 
Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
bleiben unberührt. Auf dem zur Einrichtung gehörenden Gelän-
de im Freien ist eine nach § 1 Absatz 5 oder § 4 Absatz 4 Num-
mer 3 der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung geeignete Mund-Nasen-Bedeckung oder andere 
Vorrichtung zu tragen; Satz 2 gilt entsprechend.“

3. § 10 wird wie folgt gefasst:

„§ 10 Besuchsrecht; Veranstaltungen
(1) Bewohnerinnen und Bewohner von vollstationären und 

teilstationären Pflegeeinrichtungen dürfen unter den Vorausset-
zungen des § 11 Absatz 2 täglich im Rahmen des Besuchskon-
zepts nach § 11 Absatz 3 innerhalb der Einrichtung von einer 
Person für zwei Stunden, und im Außenbereich der Einrichtung 
von zwei Personen für zwei Stunden, Besuch empfangen; aus-
genommen sind Besuchende mit Atemwegsinfektionen. Sofern 
es sich bei der besuchenden Person um eine Person handelt, die 
eine ständige Begleitperson benötigt, oder um ein Kind bis zur 
Vollendung des 12. Lebensjahres, ist die Begleitperson als zwei-
te Person zulässig. Für die Begleitperson nach Satz 2 gilt § 4 
Absatz 3 und § 11 Absatz 2 entsprechend. Besuche in Einzel-
zimmern sollen ermöglicht werden. Der Besuch von Schwerst-
kranken und Sterbenden ist nicht eingeschränkt.

(2) Nutzerinnen und Nutzer ambulant betreuter Pflege-Wohn-
gemeinschaften im Sinne von § 4 Absatz 1 des Wohnteilhabe-
gesetzes gelten als ein Haushalt im Sinne der Zweiten 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Nutze-
rinnen und Nutzer dürfen Besuch in den eigenen Zimmern, die 
während dieser Zeit als ein Haushalt im Sinne des § 2 Absatz 2 
der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung gelten, empfangen, sofern Besuchende während des ge-
samten Aufenthalts in den Räumlichkeiten der Wohngemein-
schaft eine FFP2-Maske ohne Ausatemventil tragen. Die Aus-
nahmeregelungen nach § 4 Absatz 4 der Zweiten SARS-CoV-2-In-
fektionsschutzmaßnahmenverordnung bleiben unberührt. Besteht 
eine Ausnahme von der Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, 
müssen Besuchende eine Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne des 
§ 1 Absatz 5 der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung tragen. Die Ausnahmeregelungen nach § 4 
Absatz 4 der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung bleiben unberührt.

(3) Veranstaltungen innerhalb einer vollstationären oder teil-
stationären Einrichtung sind im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben zulässig; dabei ist davon auszugehen, dass ein Wohnbe-
reich einen Haushalt im Sinne der Zweiten SARS-CoV-2-Infek-
tionsschutzmaßnahmenverordnung darstellt. Soweit mindestens 
80 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung 
vollständig gegen Covid-19 geimpft sind, gelten für wohnbe-
reichsübergreifende Gruppenangebote sowie Gemeinschafts-
veranstaltungen in Pflegeeinrichtungen folgende Abweichungen 
von der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung:

Auf Grund des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbe-
teiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 
Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 des In-
fektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I 
S. 370) geändert worden ist, in Verbindung mit § 25 Absatz 4 der 
Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
vom 4. März 2021 (GVBl. S. 198), die zuletzt durch Verordnung 
vom 13. April 2021 (GVBl. 374) geändert worden ist, verordnet die 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung:

Artikel 1 
Änderung der  

Zweiten Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung
Die Zweite Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung vom 22. Feb-

ruar 2021 (GVBl. S. 166), die zuletzt durch Verordnung vom  
19. März 2021 (GVBl. S. 298) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:
1. In § 3 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 wird jeweils 

vor dem Wort „SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung“ das Wort „Zweiten“ eingefügt.

2. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4 
Mund-Nasen-Bedeckung, medizinische Gesichtsmaske, 

FFP2-Maske
(1) Bewohnende haben innerhalb der Einrichtung, außerhalb 

ihres Zimmers eine medizinische Gesichtsmaske im Sinne des 
§ 1 Absatz 6 Satz 1 der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung zu tragen; hiervon ausgenommen sind 
schwerstkranke und sterbende Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie alle Bewohnerinnen und Bewohner während der Einnah-
me der Mahlzeiten in Gemeinschaftsräumen; die Ausnahmere-
gelungen nach § 4 Absatz 4 der Zweiten SARS-CoV-2-Infek-
tionsschutzmaßnahmenverordnung bleiben unberührt.

(2) Das in der Einrichtung tätige Personal hat innerhalb der 
Einrichtung eine medizinische Gesichtsmaske im Sinne des § 1 
Absatz 6 Satz 1 der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung zu tragen, bei körpernahen Pflegeleis-
tungen ist eine FFP2-Maske ohne Ausatemventil oder andere 
Vorrichtungen mit mindestens gleichwertigem Fremdschutz 
hinsichtlich der Reduzierung der Ausbreitung von Tröpfchen 
und Aerosolen zu tragen. Beim Aufenthalt auf dem zur Einrich-
tung gehörenden Gelände im Freien hat das in der Einrichtung 
tätige Personal eine nach § 1 Absatz 5 oder § 4 Absatz 4 Num-
mer 3 der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung geeignete Mund-Nasen-Bedeckung oder andere 
Vorrichtung zu tragen, sofern der Mindestabstand von 1,5 Me-
tern zu den Bewohnerinnen und Bewohnern nicht eingehalten 
werden kann; die Ausnahmeregelungen nach § 4 Absatz 4 der 
Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
bleiben unberührt.

(3) Besucherinnen und Besucher haben zu jeder Zeit inner-
halb der Einrichtung eine FFP2-Maske im Sinne des § 1 Ab-
satz 6 Satz 1 der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung ohne Ausatemventil zu tragen. Die Ausnah-
meregelungen nach § 4 Absatz 4 der Zweiten SARS-CoV-2-In-
fektionsschutzmaßnahmenverordnung bleiben unberührt. So-

Dritte Verordnung
zur Änderung der Zweiten 

Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung
Vom 19. April 2021
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1. abweichend von § 9 Absatz 5 und 6 der Zweiten SARS- 
CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sind Kon-
zerte, Theateraufführungen, musikalische und künstlerische 
Darbietungen (vor körperlich anwesendem Publikum) ein-
schließlich Tanzveranstaltungen und anderen Veranstaltun-
gen, die dem Kulturbereich oder dem Freizeit- und Unter-
haltungsbereich zuzuordnen sind, in geschlossenen Räumen 
mit höchstens 10 zeitgleich Anwesenden zulässig,

2. abweichend von § 7 der Zweiten SARS-CoV-2-Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung darf in geschlossenen Räu-
men gemeinsam gesungen werden,

3. abweichend von § 19 der Zweiten SARS-CoV-2-Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung darf Sport alleine oder mit 
insgesamt höchstens 10 Personen kontaktfrei und unter Ein-
haltung der Abstandsregelungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 
der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung erfolgen. Die Verantwortlichen sind verpflichtet, 
vor Beginn der Sporteinheit auf die Einhaltung des Schutz- 
und Hygienekonzepts hinzuweisen und für dessen Umset-
zung Sorge zu tragen.

(4) Zusammenkünfte zur Wahrnehmung von Mitwirkungs-
rechten nach § 9 des Wohnteilhabegesetzes und der Wohnteil-
habe-Mitwirkungsverordnung vom 5. Oktober 2016 (GVBl. 
S. 814), die zuletzt durch Artikel 13 der Verordnung vom  
1. September 2020 (GVBl. S. 683) geändert worden ist, insbe-
sondere zur Durchführung von Bewohnerbeiratssitzungen, 
Sprechstunden und Wahlen nach §§ 18 und 22 sowie Abschnitt 2 
der Wohnteilhabe-Mitwirkungsverordnung, sollen im Rahmen 
der jeweils geltenden Hygieneregelungen ermöglicht werden.“

4. § 12 wird wie folgt gefasst:

„§ 12 
Einschränkung der Besuchsregelung

(1) Anordnungen des Gesundheitsamtes gemäß der §§ 28a 
Absatz 1 Nummer 15, Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, 33 Nummer 4 
des Infektionsschutzgesetzes dürfen folgenden Zugang nicht be-
schränken:
1. den Besuch von Schwerstkranken und Sterbenden,

2. den täglich einstündigen Besuch von Personen mit chroni-
scher Verwirrtheit durch ein und dieselbe Person,

3. das Betreten der Einrichtung von mit der Seelsorge betrau-
ten Personen, Personen der Rechtspflege, insbesondere 
Richterinnen und Richtern, Verfahrenspflegerinnen und Ver-
fahrenspflegern, Verfahrensbeiständen in Ausübung ihrer 
beruflichen Tätigkeit sowie Personen zur Wahrnehmung von 
Tätigkeiten einer rechtlichen Betreuung oder einer Vorsor-
gevollmacht oder Patientenverfügung bei Erledigung unauf-
schiebbarer Rechtsgeschäfte oder persönlicher Anhörungen,

4. das Betreten der Einrichtung zur Durchführung medizi-
nisch-pflegerischer und medizinisch-gesundheitsförderli-
cher Versorgung, insbesondere Physiotherapien und Schutz-
impfungen, sowie zur körpernahen Grundversorgung, ins-
besondere Fußpflege, und

5. das Betreten der Einrichtung durch die Heimaufsicht, Ver-
tretende der Pflegekassen, den Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen und das Gesundheitsamt.

§ 11 Absatz 2 und 6 findet bei nach Satz 1 zulässigen Besuchen 
Anwendung.

(2) Eine solche Anordnung des Gesundheitsamtes ist von der 
Einrichtungsleitung gegenüber der Heimaufsicht anzuzeigen.“

5. In § 13 wird vor dem Wort „SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung“ das Wort „Zweiten“ eingefügt.

6. In § 15 Absatz 4 wird die Angabe „24. April“ durch die Angabe 
„22. Mai“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 19. April 2021

Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung

Dilek  K a l a y c i
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